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zahlt die vollen Beitrige und wird von ihren Unterhaltspflichten
gegeniiber Alten und Hinterlassenen wegen der heute noch verhilt-
nismafBig geringen Ausschiittungen der AHV erst wenig entlastet.

6. Verschiedene Schonheitsfehler der AHV konnten im Verlaufe
der letzten Jahre gliicklicherweise bereits behoben werden. Einzelne
weitere werden wohl bei der nédchsten Revision zum Verschwinden
gebracht werden kénnen. Damit nicht neue Ungerechtigkeiten ent-
stehen, miissen die Aenderungen im ordentlichen Rentensystem sehr
sorgfaltig studiert und abgewogen werden. Ueber das Ausmafl der
moglichen Verbesserungen darf man sich keine iibertriebenen Hoff-
nungen machen. Aenderungen an den ordentlichen Renten haben
rasch weittragende finanzielle Auswirkungen. Anderseits darf aber
die durch neue Verbesserungen entstehende Anfangsbelastung
40 Millionen Franken im Jahr wesentlich iibersteigen, wenn die Ver-
besserungen gemif3 den vorstehenden Anregungen vornehmlich der
Uebergangs- und Teilrentnergeneration zugute kommen, welche ja
im Laufe der Zeit aussterben wird. Den Grundsitzen solider Finanz-
gebarung ist Geniige geleistet, wenn die den Mehrbelastungen ver-
sicherungstechnisch dquivalente ewige Rente sich im Rahmen von

40 Millionen Franken halt. Willy Maurer, Basel.

Vor dem Entscheid iiber das Landwirtschaftsgesetz

Einleitung

Nach langen und griindlichen Beratungen haben die eidgendssi-
schen Rite in der Herbstsession des vergangenen Jahres endlich das
«Bundesgesetz iiber die Forderung der Landwirtschaft und die Er-
haltung des Bauernstandes (Landwirtschaftsgesetz) mit iiberwiegen-
der Mehrheit verabschiedet. Mit dieser Vorlage wird der schweizeri-
schen Agrarpolitik eine gesetzliche Grundlage gegeben, der die gro-
Ben Wirtschaftsorganisationen und Landesparteien zustimmen kén-
nen. Das ist um so bemerkenswerter, als es sich um ein Werk handelt,
das von Natur aus die verschiedensten Interessengegensitze aufein-
anderprallen lassen muBte. Nur dank allseitigem Entgegenkommen
und Verzicht auf die Durchsetzung maximaler Forderungen konnte
eine Verstindigung erzielt werden, mit der die im Zweiten Weltkrieg
den Bauern verschiedentlich gemachten Versprechen auf angemes-
senen Schutz erfiillt werden sollen, die aber dariiber hinaus im wohl-
verstandenen Interesse des ganzen Schweizervolkes liegt. Denn so-
wohl aus wirtschaftlichen, staatspolitischen als auch sozialen und
kulturellen Griinden muf8 unser Land fiir die Erhaltung eines ge-
sunden und leistungsfihigen Bauernstandes sorgen. DaB3 die Agrar-
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politik endlich aus der Unzulinglichkeit der Improvisationen in das
Gebiet einer konstruktiven Agrarhilfe gefiihrt werden soll, deren
verfassungsmiBige Grundlage mit den neuen Wirtschaftsartikeln
einwandfrei gegeben ist, zeichnet die Vorlage besonders aus.

Nicht ganz iiberraschend ist gegen dieses Werk das Referendum
ergriffen worden. Schon seit Jahren weht bekanntlich ein scharfer
.Wind gegen die Bestrebungen des Bundes, fiir eine gewisse Ordnung
in der Wirtschaft zu sorgen. Da ein Gesetz fiir die Erhaltung der
Landwirtschaft, wenn es iiberhaupt sein Ziel erreichen soll, so wenig
wie andere Ordnungsbestrebungen des Staates in der Wirtschaft ohne
Einschrinkung der Handels- und Gewerbefreiheit auskommt, muBte
mit der Gegnerschaft aller jener zum vornherein gerechnet werden,
die die integrale Wirtschaftsfreiheit auf ihr Panier geschrieben
haben. Nicht das Referendum an sich, das ja eine der wertvollsten
Institutionen unseres demokratischen Staates ist, sondern die Leicht-
fertigkeit, mit welcher in letzter Zeit ein Referendum nach dem
andern ausgelost wird, gehort zu den bedenklichen Erscheinungen
unseres gegenwartigen politischen Lebens. Mit dem Vorwand, da8
das Volk iiber wichtige Gesetze selbst entscheiden solle, wird dann
jeweilen im Abstimmungskampf mit allen Registern der Demagogie
gekdmpft, und zwar leider mit nicht geringem Erfolg. Wo so viele
Fragen gelost werden miissen, die alle Wirtschaftsgruppen beriihren,
wie das gerade im Landwirtschaftsgesetz der Fall ist, gibt es immer
Kreise, die mit der Regelung von Teilproblemen nicht einverstanden
sind und deshalb das ganze Werk bekimpfen. Man gibt zwar vor,
das Allgemeininteresse zu vertreten, liB8t sich aber im Grunde nur
von den nackten Sonderinteressen leiten.

Wie zu erwarten war, ist das Referendum gegen das Gesetz, wenn
auch nur knapp, zustande gekommen. Am 30. Mirz wird daher das
stimmfahige Schweizervolk iiber diese Vorlage zu entscheiden haben.

Die Landwirtschaft im Industriestaat

In den letzten hundert Jahren ist die Schweiz vom Agrar- zum aus-
gesprochenen Industriestaat geworden. Wihrend ums Jahr 1850 noch
die Hilfte der Bevolkerung der Landwirtschaft angehdorte, ist dieser
Anteil bis heute auf etwas weniger als 20 Prozent gesunken. Schon
lingst ist der Bauernstand zur wirtschaftlichen Minderheit gewor-
den. Durch die Nutzung des Bodens fiir Industrie-, Wohn- und Ver-
kehrszwecke wird der Lebensraum der Landwirtschaft fortwihrend
eingeschrinkt; eine Entwicklung, die dazu gefiihrt hat, daB in den
letzten Jahrzehnten jedes Jahr im Durchschnitt rund 2000 Hektaren
der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen wurden und daB jihrlich
durchschnittlich rund 1000 Bauernbetriebe eingegangen sind. Die
vielfach ungeniigenden Verdienstverhiltnisse, inshbesondere der land-
wirtschaftlichen Dienstboten, fithrten zu einer fortwihrenden Ab-
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wanderung von Arbeitskriften aus der Landwirtschaft in Industrie
und Gewerbe, wo sie zwar kein sicheres, wohl aber ein besseres Aus-
kommen finden. Allein in den letzten Jahren der Hochkonjunktur
verlor die Landwirtschaft iiber 50 000 vorab junge Arbeitskrifte, die
in andere Berufe abgewandert sind. Da diese nur durch Auslinder
ersetzt werden konnten, droht unserer Landwirtschaft neben andern
Gefahren noch die der Ueberfremdung. Die heute feststellbare, be-
sorgniserregende Entvolkerung ganzer Bauerndorfer, ja ganzer Berg-
tiler, ist ein eindeutiger Beweis dafiir, daf} dieser Wirtschaftszweig,
okonomisch gesehen, im Nachteil ist.

In der Tat hat der Schweizer Bauer an der Wohlfahritssteigerung
des Landes weniger Anteil als andere Volksklassen, was ein Vergleich
der Bevolkerungsstirke der Landwirtschaft mit ihrem Anteil am
Volkseinkommen eindeutig beweist. Wirtschaftlich hat sich ihre
Lage immer schwieriger gestaltet, je mehr der Lebensstandard der
tibrigen Bevolkerung sich erhohte und je mehr mit der Entwicklung
der internationalen Handelsbezichungen auslindische Agrarpro-
dukte die Erzeugnisse der schweizerischen Landwirtschaft auf den
in- und auslandischen Markten konkurrenzierten. Ihre Produktions-
bedingungen in unserem Industriestaat sind ungleich schlechter als
jene in den groflen Agrarstaaten. Der fruchtbare Boden ist rar und
deshalb teuer, die Steigerung der Baukosten und der Preise fiir alle
moglichen Betriebsmittel und Hilfsstoffe, aber auch die Léhne fiir
die biuerlichen Arbeitskrifte — alle diese Faktoren haben gegen-
iiber dem Ausland zu einer Preiserh6hung fiir das schweizerische
Agrarprodukt gefiihrt.

Zudem ist die Produktivitiat der menschlichen Arbeitskraft in der
Landwirtschaft noch lange nicht so stark gestiegen wie etwa in Indu-
strie und Gewerbe. Wohl wurden vielfach Motoren eingefiihrt, doch
sind der Mechanisierung oder gar Automatisierung enge Grenzen
gezogen. In den Klein- und Mittelbetrieben, die in unserer Landwirt-
schaft weit iiberwiegen, kann weniger rationell gearbeitet werden als
in einem System der GroBbetriebe, das eine viel rationellere Aus-
niitzung der Produktionsmiitel ermdglicht. Endlich litten die Er-
tragsverhiltnisse oft auch darunter, dafl die biduerliche Produktion
wegen der vorherrschenden liberalen Wirtschaftsauffassung nicht
nach der Aufnahmefihigkeit des Marktes gelenkt werden konnte,
woraus sich bisweilen in bestimmten Erzeugnissen eine Ueberpro-
duktion ergab, die einen Preiszerfall im Gefolge hatte.

Die Entwicklung der Agrargesetzgebung

Der Riickgang der schweizerischen Landwirtschaft wire noch er-
heblicher gewesen und hitte zu einem eigentlichen wirtschaftlichen
Zerfall des Bauernstandes fithren miissen, wenn der Bund nicht
schon friihzeitig mit mannigfachen MaBnahmen eingegriffen hitte.

78



Die Entstehung der Weltwirtschaft in der zweiten Hilfte des
19. Jahrhunderts bedeutete fiir unsere Landwirtschaft das Ende der
nationalen Preisbildung und den Anfang einer schweren und lang-
andauernden Krise. Die stindig zunehmende Einfuhr billiger aus-
lindischer Lebensmittel driickte auf die Preise der einheimischen
Produkte. Zwar hat sich die Landwirtschaft angestrengt, durch An-
passung der Produktion an die Absatzméglichkeiten aus eigener
Kraft aus der Krise der 80er Jahre herauszukommen, doch diese
Selbsthilfe konnte nicht geniigen. Die Bauern verlangten deshalb
die Intensivierung der bisherigen und neuen staatlichen Forderungs-
mafBnahmen sowie Zollschutz. Der Bund kam der bedringten Land-
wirtschaft mit dem Bundesbeschlul3 vom 27. Juni 1884 betreffend die
Forderung der Landwirtschaft zu Hilfe, der 1893 durch ein Bundes-
gesetz abgelost wurde. Es handelte sich bei diesen Erlassen vorab
um die technische Forderung der Landwirtschaft durch Bundes-
beitrige. Sie ordneten die finanziellen Leistungen des Bundes an das
landwirtschaftliche Bildungs-, Versuchs- und Genossenschaftswesen,
fiir die Forderung der Tierzucht und der Bodenverbesserung usw.
Dieses Gesetz aus dem Jahre 1893, das im Jahre 1929 revidiert wurde,
aber weiterhin den Charakter einer bloBen Subventionsordnung
behielt, ist heute noch in Kraft. Als weitere gesetzliche MaBnahmen
des Bundes sind das Alkoholgesetz und das Getreidegesetz zu nennen,
die beide eine gewisse Absatz- und Preisgarantie auf dem Gebiete
des Obst- und des Brotfruchtbaues brachten.

Erst recht muBte der Bund der Landwirtschaft nach Ausbruch der
groBBen Weltwirtschaftskrise Ende der zwanziger Jahre zu Hilfe
kommen. Durch die verschiedensten MaBnahmen auf handelspoliti-
schem Gebiet und auf dem Inlandmarkt suchte man der Krise ent-
gegenzuwirken. Dafiir geniigten aber die bisherigen gesetzlichen
Grundlagen nicht mehr. Der Bund muBte seine Interventionen auf
Notrechit stiitzen, das in der Verfassung keine oder eine nur ungenii-
gende Grundlage hatte.

Sollte aber die Landwirtschaft wieder auf eine gesunde wirtschaft-
liche Grundlage gestellt werden, so war eine villige Neuorientierung
der gesamten Agrarpolitik unumginglich. Als Ziel kam nur die bes-
sere Anpassung der Produktion an die Absatzméglichkeiten in Frage.
Das bedingte einen Abbau der iiberdimensionierten Viehwirtschaft
und eine Ausdehnung des Ackerbaus im Rahmen des Méglichen. Da-
mit sollte sich unsere stark defizitire Ernihrungsbilanz entscheidend
verbessern, ein Postulat, dem angesichts der drohenden internatio-
nalen Gefahren in den dreiiger Jahren ebenso groBe Bedeutung
zukam wie heute. Dieser Weg wurde mit dem Bundesbeschlu3 vom
6. April 1939 iiber MaBnahmen zur weiteren Forderung des Acker-
baus beschritten. Wenn im Zweiten Weltkrieg im Rahmen des An-
bauwerks bis 365 000 Hektaren unter den Pflug genommen werden
konnten, so vollbrachte damit die Landwirtschaft eine gewaltige
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Leistung. Ihr ist es zu verdanken, wenn unser Volk in den langen
Kriegsjahren nicht bitter Hunger leiden mufte.

Nie besser als in jenen schicksalsschweren Jahren zeigte sich der
Wert einer leistungsfahigen Landwirtschaft. Man war sich damals
in allen Kreisen dariiber einig, dafl ihre Anstrengungen fiir die Er-
niahrung unseres Volkes in der Nachkriegszeit mit einem angemes-
senen Schutz belohnt werden sollten. Dieses Versprechen fand seinen
Niederschlag in den neuen Wirtschaftsartikeln in Art. 318, wird
doch dort von allen Wirtschaftszweigen ausdriicklich und einzig die
Landwirtschaft genannt, fiir die der Bund, nétigenfalls in Abwei-
chung der Handels- und Gewerbefreiheit, Vorschriften erlassen
kann. Gestiitzt auf diese Verfassungsbestimmung ist — wie bereits
erwihnt — das zur Abstimmung kommende Bundesgesetz iiber die
Forderung der Landwirtschaft und die Erhaltung des Bauernstandes
vom 3. Oktober 1951 ausgearbeitet worden.

Die Entwicklung, die die staatliche Forderung und Lenkung der
landwirtschaftlichen Produktion vom bescheidenen Subventions-
beschlufl vom Jahre 1884 iiber die Preisstiitzungsaktionen der drei-
Biger Jahre, dem Anbauzwang der Kriegszeit bis zum vorliegenden
Gesetz durch gemacht hat, beweist mit aller Deutlichkeit, da8 der
Bund die Landwirtschaft nie im Stich lassen wollte. Daher ist es
auch unzutreffend, wenn von landwirtschaftlicher Seite oft behauptet
wird, der Bund behandle die Landwirtschaft als Stiefkind der schwei-
zerischen Volkswirtschaft. Im Gegenteil:. fiir keinen Wirtschafts-
zweig hat der Bund bis heute derariige Kraftanstrengungen unter-
nommen wie zur Sicherung der Existenzbedingungen der schweizeri-

schen Landwirtschaft.

Der Inhalt der Vorlage

Die Vorlage ist in acht Titel eingeteilt, mit einer Einleitung und
SchluBlbestimmungen, und enthilt 123 Artikel. Im Gegensatz zum
alten Landwirtschaftsgesetz von 1893 kniipft das neue Gesetz an das
bestehende Recht an, indem es von den zahlreichen aus der Kriegs-
und Krisenzeit stammenden Vollmachten- und dringlichen Bundes-
beschliissen das iibernommen und gesetzlich verankert hat, was zur
dauernden Erhaltung eines gesunden Bauernstandes geeignet ist.
Dabei wurde aber auf die weitgehende staatliche Lenkung, die wih-
rend der Kriegszeit unvermeidlich war, verzichtet.

Im Ingre8 wird das Ziel des Gesetzes umschrieben: Erhaltung
eines gesunden Bauernstandes und einer leistungsfihigen Landwirt-
schaft im Dienste der Landesversorgung.

Die kurze Einleitung ordnet den Geltungsbereich des Gesetzes und
enthidlt zudem zwei Bestimmungen organisatorischer Art und eine
solche betreffend die besondere Beriicksichtigung der Berggebiete.
Von groler Bedeutung fiir die nichtlandwirtschaftlichen Kreise
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ist Art. 3. Dieser sieht eine stindige beratende Kommission von
15 Mitgliedern vor, der die zum Vollzug des Gesetzes erforderlichen
Verordnungen und MaBnahmen von allgemeiner Bedeutung vor
ihrem ErlaBl zur Begutachtung zu unterbreiten sind. Da in dieser
Kommission den Hauptgruppen der schweizerischen Wirtschaft und
den Konsumenten angemessene Vertretungen einzuriumen sind, ist
das Mitspracherecht der nichtlandwirtschaftlichen Schichten bei
MaBnahmen zugunsten der Landwirtschaft weitgehend gesichert. Das
trifft namentlich fiir grundsitzliche Fragen der Einfuhrordnung und
der Milchwirtschaft im Rahmen des Gesetzes zu. Einen #hnlichen
Gedanken verwirklicht auch Art. 4, nach dem zur Beratung der Be-
horden parititische Fachausschiisse, wie sie heute schon fiir die Be-
handlung von Marktproblemen und Einfuhrfragen bei Wein, Obst,
Gemiise, Eiern und Fleisch bestehen, einzusetzen sind.

Der erste Titel befaBBt sich zunichst mit dem landwirtschaftlichen
Bildungswesen. Gestiitzt auf die Forderungen, die sich mit der Her-
anbildung eines tiichtigen und leistungsfihigen Bauernstandes be-
fassen, werden hier die bauerliche Berufslehre, die Berufs- und Fort-
bildungsschulen, das Priifungswesen, die Unterstiitzung des Kurs-,
Vortrags- und Forschungswesens sowie des Inspektions- und Bera-
tungsdienstes behandelt.

Der zweite Titel enthilt die wirtschaftlichen Bestimmungen, auf
die unten noch niher eingetreten werden soll.

Der dritte Titel stellt Sonderbestimmungen auf fiir die Forderung
einzelner Produktionszweige (Pflanzenbau, Rebbau, Tierzucht und
Milchwirtschaft), der vierte fiir die Kontrolle der landwirtschaft-
lichen Hilfsstoffe und den Pflanzenschutz (Schutz der Kulturen vor
gemeingefdhrlichen Krankheiten und Schidlingen). Dem wichtigen
Gebiet der Bodenverbesserungen und dem Siedlungswesen gilt der
fiinfte Titel. Thm folgen in einem sechsten Titel die Bestimmungen
iiber das landwirtschaftliche Dienstverhiltnis. Siebenter und achter
Titel befassen sich mit der Beitragsordnung, dem Rechtsschutz und
den Strafbestimmungen. Diesen reihen sich die Vollzugs- und SchluB-
bestimmungen an.

Es ist ganz ausgeschlossen, in diesem Rahmen auch nur auf die
wichtigsten Probleme, die im Landwirtschaftsgesetz behandelt wer-
den, einzutreten. Es driingt sich einzig eine nihere Darstellung der
wirtschaftlichen Bestimmungen des zweiten Titels auf, die ja recht
eigentlich das Kernstiick der Vorlage darstellen. Gerade dieser Teil
des Gesetzes, der sich mit der 6konomischen Sicherung der Landwirt-
schaft befaflt, gibt in der Oeffentlichkeit am meisten zu diskutieren,
gehen doch verschiedene Fragen, die hier geordnet werden, nicht nur
die Bauern an, sondern vielleicht noch mehr die iibrige Bevolkerung
und vorab die Arbeitnehmer als Konsumenten.

81



Die Schicksalsartikel

Das Ziel des Gesetzes, eine leistungsfahige und gesunde Landwirt-
schaft zu erhalten, 1iBt sich naturgemdfl nur erreichen, wenn dem
Bauern Preise gesichert werden konnen, die ihm eine anstindige
Lebenshaltung erméglichen. In Art. 29 wird ausdriicklich gesagt, was
darunter zu verstehen ist. Darnach sind im Gesetz vorgesehene MaR-
nahmen so anzuwenden, daB «fiir die einheimischen landwirtschaft-
lichen Erzeugnisse guter Qualitit Preise erzielt werden konnen, die
die mittleren Produktionskosten rationell gefiihrter und zu normalen
Bedingungen iibernommener landwirtschaftlicher Betriebe im
Durchschnitt mehrerer Jahre decken». Unter solchen Bedingungen ist
es ausgeschlossen, daB die Preise nach den schlecht gefiihrten und
unrationell arbeitenden Betrieben ausgerichtet werden.

Diese Preissicherung soll auf zwei Wegen erreicht werden: 1. durch
eine planmiBige Lenkung der Produktion; 2. durch Regulierung
der Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Bei freier Auswirkung
der natiirlichen klimatischen Verhiltnisse und der internationalen
Konkurrenz miiSten mit Sicherheit Viehhaltung und Viehzucht iiber-
handnehmen und der Ackerbau zuriickgedréngt werden. Dies wiirde
aber ebenso sicher zu einer Ueberproduktion von Milch und Milch-
produkten fiihren, eine Entwicklung, die durch den Riickgang des
Ackerbaus seit Kriegsende wieder bedrohliche Formen angenommen
hat. Um also ein gesundes Verhiltnis zwischen Viehwirtschaft und
Ackerbau zu schaffen, muB8 sich die Landwirtschaft einer Produk-
tionslenkung unterziechen. Sie hat sich so weit als méglich nach der
Aufnahmefihigkeit des Marktes zu richten, die Viehbestinde der
eigenen Futterbasis anzupassen und bei Ueberschiissen zur Selbst-
versorgung zu schreiten. Daneben soll der Bund die nétigen MaB-
nahmen zur Ausdehnung der Ackerfliche ergreifen konnen, damit
fiir Zeiten gestorter Zufuhr aus dem Ausland eine geniigende Anbau-
bereitschaft besteht. Ferner hat er die Moglichkeit, vor allem indirekt
auf dem Wege der Absatzsicherung von Ackerbauprodukten und
anderen geeigneten MaBnahmen seinen EinfluB geltend zu machen.

Als notwendige Erginzung zur Produktionslenkung wird in Art. 23
die Einfuhr von auslindischen Agrarprodukten zum Schutze des Ab-
satzes der inlindischen Produktion geregelt. Darnach ist dem Bundes-
rate die Moglichkeit gegeben:

1. Die Einfuhr mengenmaBig zu beschrénken; 2. fiir die Einfuhr
gleichartiger Erzeugnisse, die eine bestimmte Menge iiberschreiten,
Zollzuschlige zu erheben, und 3. die Importeure im Sinne des so-
genannten Leistungssystems zur Uebernahme gleichartiger Erzeug-
nisse inlindischer Herkunft und handelsiiblicher Qualitdt in einem
zumutbaren Verhiltnis zur Einfuhr zu verpflichten.

Es ist nun wohl moglich, daB3 diese schon bisher auf Grund von
dringlichen Bundesbeschliissen angewendeten MaBnahmen nicht
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mehr ausreichen, um unsere Landwirtschaft vor der ausliandischen
Konkurrenz zu schiitzen. Fiir diesen Fall siecht das Gesetz vor, da3
die erwihnten Bestimmungen voriibergehend auch auf die Einfuhr
dhnlicher Konkurrenzprodukte angewendet werden konnen, und
zwar bereits vor der inlindischen Ernte oder der Periode des grof3ten
inlandischen Angebotes. Diese Ausdehnung auf die Einfuhr dhnlicher
Konkurrenzprodukte des Auslandes darf jedoch nur in dringenden
Notfillen und nur nach Begutachtung der in Art. 3 stipulierten
Kommission, in der die Konsumenten vertreten sind, verfiigt wer-
den. Ferner sind derartige Beschliisse iiber die Importregelung nur
im Rahmen der jeweils geltenden zwischenstaatlichen handelsvertrag-
lichen Abmachungen zulédssig, wobei iiberdies der Bundesversamm-
lung dariiber Bericht zu erstatten ist.

Dieser Artikel ist der umstrittenste in der ganzen Vorlage, weil
er Bestimmungen enthdlt, die einen tiefen Eingriff in die Kon-
sumfreiheit darstellen. Gerade wegen gewisser unerfreulicher Er-
scheinungen im letzten Jahre beim Import von Friihgemiisen und
Friihobst sind Sicherungen in das Gesetz eingebaut worden, um eine
einseitig orientierte und iibermiflige Anwendung der Importbestim-
mengen zu verhindern. Aufgabe der konsultativen Kommission
und der Fachausschiisse wird es sein, allzu weitgehende Forderungen
der Landwirtschaft auf das berechtigte Maf3 zuriickzuschrauben.

Neben Art. 23 ist Art. 26 von groBer wirtschaftlicher Tragweite.
Dieser enthilt eine Sonderregelung fiir die Milchwirtschaft. Gestiitat
darauf kann die Bundesversammlung unter Beriicksichtigung der
Interessen der Gesamtwirtschaft besondere Anordnungen fiir die Ver-
sorgung des Landes mit Milch und Milchprodukten und zur Forde-
rung ihres Absatzes treffen, wie zum Beispiel Anordnungen iiber Er-
zeugung, Qualitit, Ablieferung und Verwertung von Milch und
Milchprodukten, Einfuhrabgaben, Verhinderung einer iibersetzten
Zahl von Milchgeschéften, Riicknahme von Molkereiprodukten durch
die Milchproduzenten usw. Wenn diese Malnahmen nicht mehr ge-
niigen, so kann die Bundesversammlung die Importeure von Speise-
6len und Speisefetten und ihren Rohstoffen verpflichten, Butter-
iiberschiisse zur Beimischung zu den Speisefetten zu iibernehmen.
Die beteiligten Kreise sind vor dem Erla3 irgendwelcher MaBnah-
men anzuhoren, womit ihren Interessen auch auf diesem Gebiete
Rechnung getragen werden soll.

Zugegeben: die vorgesechenen Maflnahmen im Bereich der Milch-
wirtschaft bedeuten einen Eingriff, durch welchen auch die Inter-
essen anderer Volkskreise tangiert werden. Einen bestimmten Schutz
vor der Konkurrenz der fremden Fette und Oele mufl jedoch die
einheimische Milchwirtschaft unbedingt haben. Dabei soll die Be-
lastung der eingefiihrten Fette und Oele in maf3vollen Grenzen blei-
ben und erst noch zur Senkung der Preise von Milchprodukten und
einheimischen Speisefetten und zur Forderung ihres Absatzes dienen.
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Sozialpolitische Bestimmungen

Eine teilweise Neuheit in der landwirtschaftlichen Gesetzgebung
enthilt der siebente Titel iiber das landwirtschaftliche Dienstverhilt-
nis. Die ungeniigenden sozialen Verhiltnisse der landwirtschaftlichen
Arbeitnehmer fiihren zur Abwanderung in andere Berufe. Es ent-
spricht daher einem dringenden Erfordernis, die Sicherung des land-
wirtschaftlichen Arbeitsertrages mit einer Verbesserung des Loses
der landwirtschaftlichen Dienstboten zu verbinden. Vom Standpunkt
der sozialen Gerechtigkeit, aber auch im wohlverstandenen Interesse
der Landwirtschaft selber sind die Bestimmungen iiber den landwirt-
schaftlichen Dienstvertrag und die Unfallversicherung sehr zu be-
griiBen. Fiir alle Kantone besteht somit die Pflicht, gemid8 Obliga-
tionenrecht Art. 324 Normalarbeitsvertrige auszuarbeiten, die als
Mustervertrige gelten sollen. Der zweite wichtige Punkt betrifft die
Unfallversicherung. Die Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe sind
verpflichtet, ihre Arbeitnehmer gegen Betriebsunfille obligatorisch
zu versichern.

Was hier geregelt wird, ist wirklich das Minimum an sozialer Ver-
besserung. Anderseits stellt es doch gegeniiber dem jetzigen Zustand
einen Fortschritt dar. Nur darf man sich nicht der Illusion hingeben,
daB etwa mit diesen Bestimmungen das landwirtschaftliche Dienst-
botenproblem zu lésen sei. Hiezu braucht es unbedingt eine bessere
Entlohnung und die Erstellung von billigen Wohnungen, um nur
zwei wichtige Punkte zu exwihnen.

Die finanziellen Auswirkungen

Da in der Vorlage viel von Beitrigen des Bundes die Rede ist, soll
kurz die Frage gestreift werden, was das neue Gesetz kosten, um
welche Betrige es den Bund zusitzlich belasten wird. Die wirtschaft-
lichen MaBnahmen enthalten grundsitzlich «selbsttragende» Losun-
gen, das heiflt Losungen, die wohl die Importe verteuern und damit
indirekt den Konsumenten belasten, jedoch nicht eine finanzielle
Belastung des Bundes mit sich bringen.

Soweit die Vorlage eine Unterstiitzung landwirtschaftlicher Be-
triebszweige oder Institutionen stipuliert, baut sie auf dem bestehen-
den Zustand auf, sieht also keine neuen Aufgaben mit wesentlichen
finanziellen Konsequenzen vor. Ueber eines mufl man sich jedoch
im klaren sein: ohne Subventionen kann der Landwirtschaft . cht
wirksam geholfen werden. Unter dem Regime des neuen Gesetzes
diirften die Bundesbeitrige allmzahlich auf 20 bis 22 Millionen Fran-
ken steigen, was gegeniiber dem jetzigen Zustand eine Erh6hung von
rund 10 Prozent ausmacht. Selbst durch eine Verwerfung der Vor-
lage wiirden diese Kosten unserm Lande nicht erspart. Wie die bun-
desritliche Botschaft mit Recht betont, konnte die Eidgenossen-
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schaft ihre stiitzende Hand der Landwirtschaft nicht entziehen; die
MaBnahmen wiirden dann einfach auf der bisherigen Grundlage
weitergefiihrt.

Die Einwéinde der Gegner

Es wiirde viel zu weit fiihren, in diesem Rahmen auf alle Argu-
mente einzutreten, die gegen das Gesetz vorgebracht werden. Einige
der Schlagworte seien hier immerhin kurz auf ihren Gehalt unter-
sucht.

Selbstverstindlich darf in einer Zeit, in der von gewissen Kreisen
das Hohelied der freien Wirtschaft nicht laut genug gesungen wer-
den kann, der Vorwurf der Einschrinkung der wirtschaftlichen Frei-
heit nicht fehlen. Die Erfahrungen der vergangenen dreilig Jahre
beweisen aber hundertfach, daB ohne zum Teil recht weitgehende
staatliche Eingriffe der schweizerischen Landwirtschaft nicht gehol-
fen werden kann. Es ist ein unlosbarer Widerspruch, dem Bauern
zum Beispiel die Abnahme seiner Produkte zu einem ausreichenden
Preis zu garantieren und ihm gleichzeitig die uneingeschrinkte
Wirtschaftsfreiheit zu versprechen. Wer unserer Landwirtschaft hel-
fen will, steht somit vor dem Entscheid, gewissen weitgehenden staat-
lichen Einschrinkungen zuzustimmen und ihr dafiir eine minimale
Existenzsicherung zu gewihren oder sie an der schrankenlosen wirt-
schaftlichen Freiheit zugrunde gehen lassen. Es gibt nur die Wahl
zwischen dem einen und dem andern.

Der Vorlage wird ferner der Vorwurf gemacht, sie enthalte allzu
viele Ermessensvorschriften und kautschukartige Bestimmungen. Ge-
wiBl werden einzelne Begriffe, wie etwa der der Gleichartigkeit, der
Aehnlichkeit von Produkten, der Anbaubereitschaft nicht leicht zu
interpretieren sein. Das mag ein Mangel sein, der aber in der Natur
der Sache begriindet ist. Ganz allgemein sind Wirtschaftsfragen ge-
setzgeberisch auBerordentlich schwer zu lésen. Auch das Landwirt-
schaftsgesetz ordnet wirtschaftliche Verhiltnisse, und Wirtschaft be-
deutet eben stindige Verinderung und Anpassung. Daher kommt
man um hiufige Ermessensvorschriften und juristisch farblose Be-
griffe einfach nicht herum.

Aehnlich verhilt es sich mit dem Vorwurf, es handle sich um ein
Ermiichtigungsgesetz, das den Behdrden zu weitgehende und nicht
prizisierte Kompetenzen einriume. Auch hier darf man nicht iiber-
sehen, daB es sich um die Regelung von Wirtschaftsfragen handelt,
die von Tag zu Tag einen andern Aspekt haben kénnen. Auf wirt-
schaftlichem Gebiet wird ohne ein gewisses Improvisieren nicht aus-
zukommen sein. Dieses Improvisieren kann man indessen nicht ge-
setzlich regeln, sondern muB es notgedrungen der Verwaltung iiber-
lassen. Aus diesem Grunde ist es unerld8lich, dem Bundesrat gewisse
Kompetenzen zu delegieren. Diese Ermichtigungen sind aber an
bestimmte Voraussetzungen gekniipft.
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Endlich ist es auch reichlich demagogisch, wenn im Zusammen-
hang mit dieser Vorlage von einer geplanten Ernihrungsdiktatur
gesprochen wird, mit welcher man dem Schweizer den Speisezettel
bestimmen wolle. Ohne etwa gewisse Importpraktiken in Schutz neh-
men zu wollen, muf3 doch festgestellt werden, dal3 die Vorkommnisse
bei den letztjihrigen Einfuhren von Friichten und Kartoffeln maf-
los aufgebauscht wurden. Es ist eben auBerordentlich schwer, fiir
Naturprodukte Ernteschitzungen anzustellen und gestiitzt darauf
Dispositionen zu treffen; denn das Wetter kann bis zuletzt alle in
Aussicht genommenen MaBnahmen durchkreuzen. Art. 23 kann auch
nicht die Meinung haben, daB die Abnahmegarantien von unbe-
grenzter Dauer sein sollen; vielmehr sind nur voriibergehende Be-
schrinkungen der Einfuhr von Produkten vorgesehen, die der Bauer
im Interesse unserer Ernihrung halten und verkaufen muB, will er
iiberhaupt existieren. Es gilt, gerade bei der Losung dieser Frage
zwischen einer absoluten Konsumfreiheit und einem absoluten Kon-
sumzwang den richtigen Mittelweg zu finden.

SchluBbetrachtungen

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat seit jeher die Bestre-
bungen fiir die Férderung der Landwirtschaft und die Erhaltung
eines gesunden Bauernstandes unterstiitzt. Schon als den Wirtschafts-
organisationen der erste Entwurf fiir ein neues Landwirtschafts-
gesetz unterbreitet wurde, vertraten wir den Standpunkt, da der
einheimischen Landwirtschaft geholfen werden miisse, und zwar
durch staatliche MaBnahmen und durch Férderung der Selbsthilfe,
um ihr auf diese Weise den im Rahmen der schweizerischen Volks-
wirtschaft gebiihrenden Platz zu sichern. Wir traten seinerzeit nicht
zuletzt deshalb fiir die neuen Wirtschaftsartikel der Bundesverfas-
sung ein, weil mit diesen unter anderem die verfassungsmiBigen
Grundlagen fiir eine neue Agrarpolitik geschaffen wurden.

Das vorliegende Gesetz weist einen gangbaren Weg zur Lésung
des schweizerischen Agrarproblems. Es schafft die Voraussetzungen
fiir ein verniinftiges Verhiltnis zwischen Viehwirtschaft und Acker-
bau, das den Moglichkeiten des eigenen Bodens wie den Bediirfnis-
sen handelspolitischer und erndhrungswirtschaftlicher Natur gerecht
zu werden vermag. Mit ihm wird es moéglich sein, der schweizeri-
schen Landwirtschaft den Schutz zukommen zu lassen, den sie als
wirtschaftliche Minderheit in unserm Industriestaat braucht. Das
Landwirtschaftsgesetz wird die Bauern nicht jeder Sorge entheben
und ihnen den wirtschaftlichen Erfolg schlechthin garantieren. Es
kann aber dafiir sorgen, daB die Schwierigkeiten, denen die Urpro-
duktion in unserm Lande wie anderswo ausgesetzt ist, einigermaflen
gemildert werden. Der Schutz des Staates soll ihnen Ansporn sein,
sich so weit als moglich den Bediirfnissen des Marktes anzupassen,
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die Qualitit zu fordern und die Betriebsweise rationeller zu gestal-
ten. Das Gesetz soll iiberdies die Voraussetzungen fiir eine noch aus-
geprigtere Selbsthilfe schaffen und den Bauern erméglichen, eine
gewisse soziale Riickstindigkeit zu iiberwinden.

Wer hitte erwarten konnen, dafl ein solches umfassendes Gesetz
alle Wiinsche, die die einzelnen Wirtschaftsgruppen zu stellen ha-
ben, erfiillen konnte? Es handelt sich um ein Werk der Verstindi-
gung, um einen gut schweizerischen Kompromif3, der nur deshalb
zustande kam, weil alle Gruppen von ihren Forderungen nachgaben
und Opfer zu bringen bereit waren. Uns befriedigt der sozialpoli-
tische Teil nicht ganz, und zudem hitten wir eine bessere Riicksicht-
nahme auf die Belange der Klein- und Bergbauern und einen wirk-
sameren Schutz gegen Bodenpreissteigerungen und neue Verschul-
dung gewiinscht. Besonders der letzte Punkt ist von groBer Bedeu-
tung, da das unldngst in Kraft getretene Bodenrecht keine geniigende
Handhabe mehr bietet, um eine Ueberbezahlung des Bodens zu ver-
hindern. Trotz allem bringt aber das Gesetz gegeniiber dem jetzigen
Zustand einen wesentlichen Fortschritt.

Es sei auch gar nicht verschwiegen, dal die Vorlage den Kon-
sumenten gewisse Opfer in Form von etwas hoheren Preisen fiir
landwirtschaftliche Produkte auferlegt. Die Krisenzeit der dreiBBiger
Jahre hat aber gerade der Arbeiterschaft mit aller Eindriicklichkeit
bewiesen, dafl niedige Preise so wenig gerecht sind wie niedrige
Lohne. Da die Produktenpreise den Lohn des Bauern bestimmen,
entspricht es unserm Kampf fiir wirtschaftliche Gerechtigkeit, wenn
wir der einheimischen Landwirtschaft einen angemessenen Anteil
am Wirtschaftsertrag unseres Landes sichern helfen. Die Vorlage
bestimmt weitgehend das Schicksal unseres Bauernstandes, und des-
halb diirfen bei der Beurteilung nicht kleinliche Ueberlegungen den
Ausschlag geben. Jetzt gilt es vielmehr, mit dem hart arbeitenden
Bauernvolk Solidaritit zu iiben, die, wie Nationalrat Rudolf Schiim-
perli im Nationalrat gesagt hat, «ein Herzstiick unserer Gesinnung
ist». _

Es ist nicht zu bestreiten: in unsern Kreisen herrscht ein gewisser
Unwille dariiber, da} man von der Arbeiterschaft nur immer Ver
standnis fiir die Begehren der Landwirtschaft verlangt, wahrend von
ihr nicht im gleichen Maf3 Gegenrecht gehalten wird. Dieser Vorwurf
ist nicht ganz unberechtigt. Zwar sind sich gliicklicherweise Arbeiter
und Bauer in den letzten zwei Jahrzehnten ndhergekommen, und es
ist nur zu hoffen, da8 sich die Landwirtschaft nach Annahme des
Gesetzes auch dort, wo die Interessen der Arbeiter auf dem Spiele
stehen, aufgeschlossen zeige.

Vor allem liegt es im ureigenen Interesse der Bauern selber, wenn
sie mithelfen, im Bunde eine Wirtschaftspolitik durchzusetzen, die
auf eine dauernde Vollbeschiftigung gerichtet ist. Gelingt es ndamlich
nicht, in der schweizerischen Wirtschaft die Vollbeschiftigung zu
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erhalten, so ist auch keine Sicherung eines angemessenen landwirt-
schaftlichen Einkommens moglich. Nur mit einem hoch bleibenden
Beschiftigungsgrad im allgemeinen und einem — in der langfristi-
gen Entwicklung gesehen — steigenden Volkseinkommen, das eine
zunehmende Nachfrage nach agrarischen Produkten erméglicht,
1dBt sich auf die Dauer die schweizerische Landwirtschaft auf einer
gesunden wirtschaftlichen Grundlage erhalten. Umgekehrt ist die
Einkommenssicherung in der Landwirtschaft ebenfalls von gr68tem
konjunkturpolitischem Interesse. Bis zu einem gewissen Grade gilt
eben immer noch das Wort: «<Hat der Bauer Geld, so hat’s die ganze
Welt.»

Eine andere Feststellung scheint in diesem Zusammenhang noch
am Platze zu sein. Weite Kreise unseres Volkes stehen oft unter dem
Eindruck, da8 die landwirtschaftlichen Organisationen bei ihren
Forderungen den Bogen iiberspannen und daBl sie in dieser Haltung
noch von Bundesstellen unterstiitzt werden. Da — wie gesagt — die
Anwendung vieler Bestimmungen in der Vorlage in den Kompetenz-
bereich der Verwaltung fallen, wobei zwar den nichtlandwirtschaft-
lichen Kreisen ein Mitspracherecht eingerdaumt ist, liegt es an der
Landwirtschaft selber, kluges Maf3 zu halten.

Auch darf es unter keinen Umstinden so herauskommen, daf3 mit
der vorgesehenen Einfuhrregelung eine Autarkiepolitil; angestrebt
wird, denn dies miif3te sich fiir unsere so eng mit der Weltwirtschaft
verflochtene Volkswirtschaft hochst nachteilig auswirken. Will die
Schweiz exportieren, so muf} sie importieren, und zwar auch land-
wirtschaftliche Produkte. Gerade der Import von Nahrungsmitteln
kann in den Dienst des Exportes von landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen gestellt werden. Werden die Bestimmungen in der Vorlage
verniinftig gehandhabt, so sind in dieser Beziehung keine Ge-
fahren zu befiirchten. Hoffen wir, da8 beim Vollzug des Gesetzes
jener Weg eingeschlagen werde, auf welchem die Interessen der
Bauern wie die der andern Bevélkerungsschichten zu wahren sind.

Bei aller Unvoreingenommenheit gegeniiber der Vorlage und ge-
rade dann, wenn man ihre Stirken und Schwichen kennt, wird man
ihr mit bestem Gewissen zustimmen konnen. «Ordnung und Plan-
miBigkeit auf dem Gebiete der Wirtschaft und Gerechtigkeit in
sozialen Dingen» — so hat Nationalrat Robert Bratschi im Kriegs-
jahr 1944 geschrieben — «sind der Weg zu einer dauernden Verstin-
digung zwischen Arbeiter und Bauer.» Auf dem Wege zu diesem
hohen Ziel ist das Landwirtschaftsgesetz ein Meilenstein, und deshalb
ist ihm am 30. Méarz die Annahme durch das stimmberechtigte
Schweizervolk zu wiinschen.

Dr. Edmund WyB.

88



	Vor dem Entscheid über das Landwirtschaftsgesetz

